1.

Unberechtigter Steuerausweis nach § 14 c UStG

1. 
Ein unberechtigter Steuerausweis i.S.d. § 14 c Abs. 2 UStG setzt nicht voraus, dass die Rechnung alle in § 14 Abs. 4 UStG aufgezählten Pflichtangaben aufweist.

2. 
Die an den Rechnungsbegriff des § 15 Abs. 1 UStG und den des § 14 c UStG zu stellenden Anforderungen sind nicht identisch. BFH, Urteil vom 17.02.2011, V R 39/09
2.

Anrechnung von Vorauszahlungen eines Ehegatten auf 

Steuerschulden beider Ehegatten vor Auszahlung eines 

Verbleibenden Überschusses

Vorauszahlungen eines Ehegatten aufgrund eines an beide Ehegatten gerichteten Vorauszahlungsbescheides dienen letztlich der Tilgung der zu erwartenden Steuerschulden beider Ehegatten, unabhängig davon, ob die Eheleute später zusammen oder getrennt veranlagt werden. Sie sind deshalb zunächst auf die festgesetzten Steuern beider Ehegatten anzurechnen. Ein verbleibender Rest ist nach Kopfteilen an die Ehegatten auszukehren (Fortentwicklung der Rechtsprechung). BFH, Urteil vom 22.03.2011, VII R 42/10
3.

Beiträge für eine Gruppenkrankenversicherung als Arbeitslohn
1.
Die Beiträge des Arbeitgebers zu einer privaten Gruppenkrankenversicherung sind Arbeitslohn des Arbeitnehmers, wenn dieser einen eigenen unmittelbaren und unentziehbaren Rechtsanspruch gegen den Versicherer erlangt (Anschluss an BFH, Urteil vom 16.04.1999 – VI R 66/97 – BFHE 188 – BStBl II 2000, 408).

2.
Die Gewährung von Krankenversicherungsschutz ist in Höhe der geleisteten Beiträge Sachlohn, wenn der Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsvertrags von seinem Arbeitgeber ausschließlich Versicherungsschutz und nicht auch eine Geldzahlung verlangen kann (Anschluss an BFH, Urteil vom 11.11.2010 – VI R 27/09 – BFHE 232, 56 – BStBl II 2011, 386).

3.
Beiträge für eine Krankenversicherung der Arbeitnehmer können steuerfrei sein, wenn der Arbeitgeber nach einer zwischenstaatlichen Verwaltungsvereinbarung, die ihrerseits auf einer gesetzlichen Ermächtigung beruht, zur Leistung verpflichtet ist (§ 3 Nr. 62 Satz 1 Alt. 3 EStG). BFH, Urteil vom 14.04.2011, VI R 24/10
4.

Pflegekosten als außergewöhnliche Belastungen
Aufwendungen wegen Pflegebedürftigkeit sind nur insoweit als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen, als die Pflegekosten die Leistungen der Pflegepflichtversicherung und das aus einer ergänzenden Pflegekrankenversicherung bezogene Pflege(tage)geld übersteigen. BFH, Beschluss vom 14.04.2011, VI R 8/10

5.

Haftungsvergütung als Entgelt für eine steuerpflichtige 

Leistung des Komplementärs an seine KG
Die Festvergütung, die der geschäftsführungs- und vertretungsberechtigte Komplementär einer KG von dieser für seine Haftung nach §§ 161, 128 HGB erhält, ist als Entgelt für eine einheitliche Leistung, die Geschäftsführung, Vertretung und Haftung umfasst, umsatzsteuerpflichtig. BFH, Urteil vom 03.03.2011, V R 24/10
